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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist niemand mehr dazu gemeldet. Die 

Debatte ist geschlossen.  

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt 

vornehme.  

Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 7: Entwurf betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem ein Kommunalinvestitionsgesetz 2025 erlassen wird 

sowie das Finanzausgleichsgesetz 2024 und das Kommunalinvestitionsgesetz 2023 

geändert werden, in 2682 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, 

Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag 

eingebracht. 

Ich werde daher zunächst über den erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abän-

derungsantrag und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile 

des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.  

Die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und 

Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend 

Artikel 2 eingebracht. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist 

mehrheitlich angenommen.  

Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abge-

stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des 

Ausschussberichtes.  

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist 

mehrheitlich angenommen.  
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Wir kommen zur dritten Lesung.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

dritter Lesung die Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das 

ist mehrheitlich angenommen.  

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.  

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der 

Abgeordneten Dipl.-Ing.in Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend „Abschaffung Landesumlage“. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um 

ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.  

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeord-

neten Andreas Kollross, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Gemeindepaket 

für 2024 und 2025“.  

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die 

Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.  

Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8: Entwurf betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz geändert 

wird, in 2686 der Beilagen.  

Hiezu haben die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, 

Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag 

eingebracht.  

Ich werde daher – wie zuvor – zunächst über den erwähnten Zusatz- bezie-

hungsweise Abänderungsantrag und schließlich über die restlichen, noch nicht 

abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.  

Die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und 

Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend 
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Einfügung der Ziffern 1 und 3 und Nummerierung der bisherigen Novellierungs-

anordnung mit Ziffer 2 sowie Änderung der neuen Ziffer 2 eingebracht. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist 

mehrheitlich angenommen.  

Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abge-

stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des 

Ausschussberichtes.  

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist 

mehrheitlich angenommen.  

Wir kommen zur dritten Lesung.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das 

ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung 

angenommen.  

 


